
Stadt Bremervörde 

BEKANNTMACHUNG 
über die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB des 

Bebauungsplanes Nr. 123 „Elmer Landstraße / Eddelhoff" 
(mit örtlichen Bauvorschriften) 

 
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Bremervörde hat in seiner Sitzung am 29.06.2021 dem 
Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 123 „Elmer Landstraße / Eddelhoff“ (mit örtlichen 
Bauvorschriten) und der Begründung zugestimmt und beschlossen, diesen gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB öffentlich auszulegen. 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes wird gemäß § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren 
durchgeführt, so dass von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB abgesehen wird. 
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
die Errichtung von Wohnnutzungen geschaffen werden. Das Plangebiet ist größtenteils 
unbebaut. Im südwestlichen Teilbereich befindet sich eine alte Hofstelle mit Wohngebäude. 
Im nordöstlichen Teilbereich befinden sich Grünflächen mit Gehölzen. Diese unbebauten 
Flächen konnten mittlerweile von einem Investor erworben werden, der hier 
Servicewohnungen errichten möchte. Das Konzept des Wohnparks für Senioren sieht in der 
Ortsmitte eine Wohnstruktur vor, die auch barrierefrei von anderen Einwohnern der Ortschaft 
schnell und einfach zu erreichen ist. 
 
Das Plangebiet liegt im Ortskern von Elm. Seine Lage ist aus dem nachstehenden Lageplan 
ersichtlich. 
 

 
 
 



Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 123 (mit örtlichen Bauvorschriften) und der Entwurf der 
Begründung liegen 
 

in der Zeit vom 13.09.2021 bis 14.10.2021 
 
im Rahmen des § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich aus. Die Auslegung findet im Fachbereich 
Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung der Stadt Bremervörde, Rathaus, 1. OG, 
Zimmer 33, Rathausmarkt 1, 27432 Bremervörde, während der Dienststunden (Montag bis 
Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 16.00 Uhr); außerhalb dieser 
Zeiten nach vorheriger Terminvereinbarung statt.  
 
Darüber hinaus können die ausliegenden Unterlagen im o.g. Auslegungszeitraum auf der 
Internetseite der Stadt Bremervörde  
 

www.bremervoerde.de 
 

unter „Rathaus & Bürgerservice“ → „Verwaltung“ → „öffentliche Bekanntmachungen“ 
 
eingesehen werden. 
 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen zu dem Entwurf abgegeben bzw. 
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift vorgebracht werden. Nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan Nr. 123 (mit 
örtlichen Bauvorschriften) unberücksichtigt bleiben, sofern die Stadt deren Inhalt nicht kannte 
und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplans 
Nr. 123 (mit örtlichen Bauvorschriften) nicht von Bedeutung ist (§ 3 Abs. 2 BauGB und § 4a 
Abs. 6 BauGB). 
 
28. August 2021 
 
Der Bürgermeister 

http://www.bremervoerde.de/

